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Skandal an Uniklinik Homburg: Chefarzt
in Cannabis-Rezept-Streit verwickelt!
Professor Dr. Sven Gottschling aus Homburg steht im

Fokus einer Kontroverse um teure Cannabis-Rezepte und
Krankenkassenforderungen.

Homburg, Deutschland - Heute, am 16. Juni 2025, sorgt die
hohe Rückfordeforderung einer Krankenkasse für Schlagzeilen,
die sich auf verschreibungspflichtiges medizinisches Cannabis
bezieht. Professor Dr. Sven Gottschling, Chefarzt für Schmerz-
und Palliativmedizin am Universitätsklinikum Homburg,
gewährte einem Patienten große Mengen an Cannabis. Die
Kasse argumentiert, dass professor Gottschling diese
Verschreibungen ohne die notwendige Genehmigung
vorgenommen hat und fordert somit einen Betrag von 850.000
Euro zurück.

Der Patient, der weiterhin auf die Cannabis-Therapie angewiesen
ist, sieht sich in einer schwierigen Lage und zog bereits



mehrfach vor Gericht, um seine Ansprüche zu klären. Solche
rechtlichen Auseinandersetzungen sind nicht unüblich, da die
Regelungen zur Verschreibung von medizinischem Cannabis in
Deutschland komplex sind und oftmals spezifische
Voraussetzungen erfordern.

Voraussetzungen für Cannabis-
Verschreibungen

Die AOK informiert darüber, dass Ärzte den Nutzen und das
Risiko von Cannabis-Produkten für Patienten mit
schwerwiegenden Erkrankungen sorgfältig abwägen müssen.
Eine Krankheit gilt als schwerwiegend, wenn sie
lebensbedrohlich ist oder die Lebensqualität dauerhaft
beeinträchtigt. Hierbei müssen Betroffene in bestimmten Fällen
eine Zustimmung der AOK einholen, bevor sie medizinisches
Cannabis erhalten können.

Zu den relevanten Produkten zählen Fertigarzneimittel mit
Dronabinol oder Nabilon, getrocknete Blüten sowie
standardisierte Extrakte. Für die Verschreibung sind ein ärztlich
begründeter Antrag von einem Vertragsarzt oder einer
Vertragsärztin und in besonderen Fällen auch eine spezielle
Begründung für getrocknete Blüten erforderlich.
Interessanterweise sind Versicherte in der spezialisierten
ambulanten Palliativversorgung (SAPV) von dieser
Genehmigungspflicht ausgenommen, was ihnen den Zugriff auf
Cannabis erleichtert.

Besondere Facharztgruppen haben ebenfalls die Möglichkeit,
Cannabis ohne vorherige Genehmigung zu verschreiben. Diese
Regelung soll sicherstellen, dass Patienten in akuten und
schmerzhaften Situationen schnell und unkompliziert mit
medizinischem Cannabis versorgt werden können.

Komplexe rechtliche Hintergründe



Die Auseinandersetzungen rund um die Verschreibung von
Cannabis werfen Fragen zur Verantwortung und den rechtlichen
Rahmenbedingungen auf. Der Fall von Professor Gottschling ist
nur ein Beispiel für die Herausforderungen, die sowohl Ärzte als
auch Patienten im Kontext von Cannabis-Therapien erleben. Es
bleibt zu beobachten, wie die Gerichte in diesen komplexen
Fällen entscheiden und welche Auswirkungen dies auf die
zukünftige Verschreibung von medizinischem Cannabis haben
wird.

Die Diskussion um medizinisches Cannabis spiegelt auch das
zunehmende Interesse an alternativen Behandlungsmethoden
wider, das in der Gesellschaft weiterhin wächst. Während die
medizinische Gemeinschaft noch über die besten
Vorgehensweisen debattiert, bleibt es wichtig, dass Patienten
Zugang zu der benötigten Therapie erhalten – um ihre
Lebensqualität zu verbessern. Weitere Informationen zu den
Regelungen rund um medizinisches Cannabis können auf den
Webseiten von saarbruecker-zeitung.de und aok.de
gefunden werden.
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